
lich nicht realisierbar ist. So kann es vorkommen, dass ein Anschluss
in technischer Hinsicht nicht realisiert werden kann (Beispiel: DSL-
Anschluss nicht möglich, Ursache: bautechnische Probleme). Die
Konsequenz aus der Abweichung des vertraglichen Soll und des tat-
sächlichen Ist führt möglicherweise dazu, dass der Kunde nicht ver-
sorgt werden kann und dieser – sofern möglich – den Vertrag mit
dem neuen Anbieter widerruft.

Die Bundesnetzagentur erkennt einerseits die Bemühungen der
Branche an, optimierte – insbesondere automatisierte – Wechselpro-
zessabläufe zu entwickeln und unterstützt die von den Unternehmen
hierzu angestoßenen Initiativen. Andererseits – und dies gilt insbe-
sondere mit Blick auf die weiterhin hohe Anzahl eingehender End-
kundenbeschwerden – stellt die Bundesnetzagentur im Interesse der
Endkunden die gesetzeskonforme Umsetzung der Regelungen zum
Anbieterwechsel mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln sicher.

15. Abgeordneter
Dr. Gerhard
Schick
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Dauert die Prüfung des Bundeskartellamtes,
ob Kartellrechtsverstöße bezüglich Fremdab-
hebungen an Geldautomaten vorliegen (vgl. die
Antwort der Bundesregierung auf Frage 24 der
Kleinen Anfrage der Fraktion der SPD auf
Bundestagsdrucksache 17/12250), nach Kennt-
nis der Bundesregierung noch an, und wann
wird das Bundeskartellamt diesbezügliche Er-
gebnisse veröffentlichen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 22. Juli 2014

Die Bundesregierung ist darüber informiert, dass das Bundeskartell-
amt weiterhin ein Kartellverwaltungsverfahren führt, welches die
Höhe und den Preisbildungsmechanismus der Entgelte für Fremdab-
hebungen an Geldautomaten zum Gegenstand hat. Bei wesentlichen
Verfahrensschritten und nach Abschluss des Verfahrens wird das
Bundeskartellamt die Öffentlichkeit entsprechend informieren. Ein
konkreter Zeitpunkt hierfür kann derzeit nicht genannt werden.

16. Abgeordnete
Dr. Sahra
Wagenknecht
(DIE LINKE.)

Welche Anträge für Exporte militärisch rele-
vanter Güter in die Ukraine sind gemäß der
Außenwirtschaftsverordnung und der EG-
Dual-Use-Verordnung 2013 und 2014 geneh-
migt worden (bitte Art und Wert der Güter
jeweils angeben)?
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Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer
vom 24. Juli 2014

2013

Rüstungsgüter nach der Außenwirtschaftsverordnung

Die Bundesregierung hat im Jahr 2013 Genehmigungen für Rüs-
tungsgüter in die Ukraine in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro erteilt.
Die folgende Tabelle schlüsselt die Güter entsprechend der Ausfuhr-
listenpositionen auf, welche auch dem Rüstungsexportbericht der
Bundesregierung für das Jahr 2013 (vgl. Anlage 8) zu entnehmen
sind.
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Gelistete Dual-Use-Güter nach der EG-Dual-Use-Verordnung

Die Bundesregierung hat im Jahr 2013 Genehmigungen für gelistete
Dual-Use-Güter in die Ukraine in Höhe von rund 14,5 Mio. Euro er-
teilt.

Grundsätzlich sind die in Anhang I der EG-Dual-Use-Verordnung
aufgeführten Güter aus objektiv-technischer Sicht geeignet, sowohl
in zivilen als auch „militärisch relevanten“ Bereichen eingesetzt zu
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werden. Bei der statistischen Erfassung erfolgt jedoch keine Differen-
zierung nach der konkreten Verwendung im jeweiligen Einzelfall.

2014

Die Ratsschlussfolgerungen des Außenministerrats der EU vom
20. Februar 2014 sehen in Nummer 4 vor, Ausfuhrgenehmigungen
für Güter, die zur internen Repression geeignet sind, zu suspendie-
ren und Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter zu überprüfen
(„Member States agreed to suspend export licences on equipment
which might be used for internal repression and reassess export licen-
ces for equipment covered by Common Position 2008/944/CFSP“).

Auch wenn keine Rechtsakte zur Umsetzung der Ratsschlussfolge-
rungen ergangen sind, standen nach Einschätzung der Bundesregie-
rung die Ratsschlussfolgerungen zur Ukraine der Erteilung von Ge-
nehmigungen zur Ausfuhr von Rüstungsgütern zumindest politisch
entgegen.

Entsprechend wurden ab dem Zeitpunkt dieser Ratsschlussfolgerun-
gen im ersten Halbjahr keine neuen Ausfuhrgenehmigungen für Rüs-
tungsgüter erteilt.

Zusätzlich hat das BMWi das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) angewiesen, die Unternehmen angesichts der
aktuellen politischen Lage hinsichtlich der Risiken von Ausfuhren in
die Ukraine besonders zu sensibilisieren.

Rüstungsgüter nach der Außenwirtschaftsverordnung

Nach vorläufiger Auswertung hat die Bundesregierung im ersten
Halbjahr 2014 Genehmigungen für Rüstungsgüter in die Ukraine in
Höhe von 442 855 Euro erteilt.
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Gelistete Dual-Use-Güter nach der EG-Dual-Use-Verordnung

Nach vorläufiger Auswertung hat die Bundesregierung im ersten
Halbjahr 2014 Genehmigungen für gelistete Dual-Use-Güter in die
Ukraine in Höhe von rund 25 Mio. Euro erteilt.
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